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Vorführender
Präsentationsnotizen
In den folgenden 30 Minuten möchte ich über fünf Punkte reden


1. Behinderte Menschen im System des VN
Vienschenrechtsschutzes

« 1945 — 1970:Behinderte
als unsichtbare Burger

« 1970 — 1980: Behinderte
als Rehabilitations-
subjekte

« 1980 — 2000: Behinderte
als Menschenrechts-
objekte

« 2000 ff: Behinderte als
Menschenrechtssubjekte

(c) Degener 2010

Theresia Degener and
Yolan Koster-Dreese, editors

Human Rights and
. Disabled Persons

Essays and
Relevant Human Rights Instruments



Vorführender
Präsentationsnotizen
Bereits 1994 stellten wir in unserer Studie fest, dass behinderte Menschen im Menschenrechtssystem der Vereinten Nationen nicht vorgesehen sind. Aus heutiger Sicht lässt sich die Geschichte behinderter Menschen im System des Menschenrechtsschutzes der VN in vier Phasen einteilen


1945 — 1970; Behinderte als unsichtbare
BUrger

* |n den Resolutionen
der Generalver-
sammlung der VN

* |n der Charta der VN

* In den Menschen-
recntsvertragen

* |n der Arbeilt der VN
Menschenrechts-
kommission
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Phase 1945 – 70 ist gekennzeichnet durch Unsichtbarkeit behinderter Personen


1970 — 1980: Behinderte als
Rehabilitationsubjekte

« WHO 7
= Definition, Pravention,
Rehabilitation

* VN Deklarationen

« Declaration on the
Rights of Mentally
Retarded Persons
1971

= Declaration on the
Rights of Disabled
Persons 1975
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Während die Vereinten Nationen bereits in den 50er Jahren Behinderung als Thema der Rehabilitation verstand, lässt sich doch sagen, dass Behinderte insbesondere in der Dekade zwischen 1970 und 1980 zu Rehabilitationssubjekte wurden.
Die WHO war hauptsächlich zuständig für das Thema Behinderte und sie näherte sich diesem mit den traditionellen Schwerpunktrias „Definition Prävention und Rehabilitation“ von Behinderung . Die Publikationen dazu füllen ganze Bibliotheken.
Immerhin, gab es auch erste rechtsbasierende Resolutionen der GV, wenngleich diese unverbindlichen Charakter hatten und stark am medizinischen Modell von B orientiert waren. Beispielsweise wurden Rechte nur unter dem Vorbehalt des Möglichen gewährt. (Soweit wie möglich, sollten geistig behinderte mit ihrer Familie leben. Soweit wie möglich sollten Behinderte integriert werden…


1980/— 2000: Behinderte als
Menschenrechtsobjekte

L

VN Jahr 1981 und
Dekadel1983-1992 der
Behinderten

Weltaktionsprogramm
1982

Zwel Menschenrechts-
berichte 1983 und 1991
In der MR-Kommission

UN — Kinderrechts-
konvention 1989

Rahmenbestimmungen
zur Herstellung von
Chancengleichheit 1993
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Vorführender
Präsentationsnotizen
In den Dekaden von 1980 bis 2000 so lässt sich sagen wurden behinderte zu  Menschenrechtsobjekten. Das internationale Jahr der behinderten und die daran anschließende Behindertendekade gaben den Anreiz und die Möglichkeit zu verschiedenen Aktivitäten und Maßnahmen….
Dass es soweit kam, ist der sich insbesondere in diesen Dekaden weltweit entwickelnden Behindertenbewegung zuzuschreiben. Auf dem Foto sehen Sie einen Ausschnitt aud dem Krüppel-Tribnunal, dass wir 1981 als Protestveranstaltung gegen die offiziellen Feierlichkeiten der damaligen Bundesregierung veranstalteten. Wir klagten Menschenrechtsverletzungen an Behinderten in Deutschland an. Erstaunlich aus heutiger Sicht ist, dass wir genau die Menschenrechtsverletzungen anklagten, vor die die BRK heute schützen soll: Aussonderung Behinderter in Sonderschulen, Heimen und Werkstätten, Misshandlung und Freiheitsentziehung in Psychiatrien, Gewalt gegen behinderte Frauen, Barrieren im öffentlichen Verkehr, die Aktion Sorgenkind als diskriminierende Stigmatisierung Behinderte und vieles mehr. Wir sorgten damals für Schlagzeilen in der Tagesschau und  das ZDF berichtete ausführlich. Allerdings wurden wir als kleine radikale Minderheit , die nur Unruhe stiften will abqualifiziert. Erstaunlich, wie sehr sich auch diesbezüglich die Vorzeichen geändert haben.


2000 ff: Behinderte als
Menschenrechtssubjekte

2002 — 2006 Ad Hoc
Ausschuss der VN —
ZUr. Erarbeitung der S
BRK: |

* Behinderte
\Vertreterlnnen

« Staatlichen
Delegationen

= Nationalen MR-Inst. , e O
= VN - Organisationen
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Zu Menschenrechtssubjekte im System der Vereinten Nationen wurden behinderte Menschen im neuen Jahrtausend. Besonders deutlich wurde dies im …


2. \Wartum eine eigene Koenvention?

* |nternationaler
Blrgerrechtspakt 1966

HUMAN . .
RIGHTS AND + Internationaler Sozialpakt
DISABILITY 1966
The current use and future potential of e Antl e
United Nations human rights instruments 3 .
in the context of disability R aSSIS m u S ko nve ntl O n
1965
| * Frauenrechtskonvention
‘ Anna Bruce, Christine Burke, 1979
Dr. Joshua Castellino, ) .
or G * Antifolterkonvention 1984
« Kinderrechtskonvention
1989
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Frage, warum eine eigene BRK notwendig war, konnten wir in unserer Studie, die Sie hier abgebildet sehen gut belegen. Wir untersuchten 2001 im Auftrag des Hohen Kommissariats für Menschenrechte, die sechs damals existierenden Menschenrechtsverträge hinsichtlich ihrer Umsetzung für behinderte Menschen. Dabei handelte es sich um….
Das Ergebnis der Studie lautet: Behinderte Menschen sind zwar nicht mehr unsichtbare Menschenrechtssubjekte, aber das medizinische Modell von Behinderung dominiert bei der Umsetzung.


3. Welterentwickiung des Behindertenrechts
durch die BRK

+ Diskrimmierungsbegriff (Art. 2)
« Vernweigerung zumutbarer Anpassungen ist
Diskriminierung
« Abgrenzung: Barrierefreiheit ./. Zumutbare
Anpassungen (Art. 9, 2)
« Gruppen ./. Individuum
« Allgemeine Pilichten ./, besondere Pflichten

= Allgemeine Standards ./. Individuell zu verhandelnde
Standards

+ Inklusionsbegriff (Art. 24)
« Von der Assimilation zur Gleichberechtigung
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Die Behindertenrechtskonvention stellt in mehrer Hinsicht eine Weiterentwicklung des internationalen und deutschen Behindertenrechts dar.
Neben der Tatsache, dass es nun einen rechtsverbindlichen Katalog der Menschenrechte gibt, der auf den Kontext von Behinderung zugeschnitten ist, werden auch wichtige Einzelfragen des modernen Behindertenrechts geklärt. Ich will hier nur drei herausgreifen….



4. Umsetzungserfoerdernisse in Deutschland

Menschenrechtlicher Pflichten nach der BRK
Pflichtentrias

« Allgemeine Pflichten

+ Achtung (Art.4)
+ Schutz + Institutionelle
« Gewahrleistung Umsetzungspflichten (Art.
33 -40)
« Strukturelle Pflichten (Art.
9, 26, 31, 32)

« Besondere
Umsetzungspflichten (Art.
el0)
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Was sind nun die Umsetzungserfordernisse?
Die völkerrechtliche Menschenrechtstheorie kennt den sogenannten Pflichtentrias, der die Staaten als Adressaten von Menschenrechtskonventionen obliegt….

In der BRK findet sich der Pflichtentrias auf verschiedene Weise wieder. Eiinmal  ….


\orliegende (rechtliche) Gutachten

Kaleck/ Hilbrans / Scharmer (2008)
Bundesarbeitsgemeinschait
Psychiatrie-Erfahrener

Poscher / Rux / Langer (2008) Max-
Trager-Stiftung

Degener u.a. (2007) Deutsches
Institut fur Menschenrechte

Jahn / Degener (2008) Gesellschaft
fur Technische Zusammenarbeit

Latham & Watkins (2009)
Bundesarbeitsgemeinschait
Gemeinsam leben, gemeinsam
lernen e.V.

Riedel (2010) LAG Gemeinsam
leben, gemeinsam lernen NRW
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Mittlerweise liegen eine ganze Reihe rechtlicher Gutachten vor, die sich mit der Frage der Bedeutung der BRK für Deutschland beschäftigen. Allen gemeinsam ist eine Hauptaussage, die der Denkschrift der alten Bundesregierung eklatant widerspricht: Die Umsetzung der BRK in Deutschland bedeutet, dass jede Menge Gesetze geändert und die Praxis reformiert werden muss.


Der Geist der BRK

Art 1 Zweck

Zweck dieses

Ubereinkommens ist es,

den vollen und
gleichberechtigten
Genuss aller
Menschenrechte und

Grundfreliheiten durch alle

Menschen mit

Behinderung zu fordern,

ZU schutzen und zu
gewahrleisten

Art.

I S L A

(c) Degener 2010

3 Prinzipien

Menschenwdurde
Nichtdiskriminierung
Inklusion & Partizipation
Vielfalt
Chancengleichhelit
Barrierefreiheit
Gendergerechtigkeit
Kindergerechtigkeit
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Alle Umsetzungsmaßnahmen, das kann nicht oft genug betont werden haben sich an dem Geist der BRK zu orientieren.


BRK als Paradigmenwechsel vom
medizinischen zum menschenrechtlichen
Modell ven Behinderung

Medizinisches Modell:

« Behinderung als Phanomen der Rehablilitation &
Sonder/Heillpadagogik

+ Fokus: Individuum (Pravention, Diagnose, Mal3inahme)

+ Ursache fur Exklusion: Beeintrachtigung

« Behinderung = Abweichung v

« Behinderte brauchen Schonraum & FUrsorge

« Behinderung kann Rechtsaustbung hindern ’y&f R
=————
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das Wichtigste aber erscheint mir der Wandel, die mit der BRK verbindlich vorgeschrieben wurde.


o

Y
Menschenrechtliches (soziales) Mode]|; ———"—.

« Behinderung als gesellschaftspolitisches
Phanomen

* Fokus: Gesellschaft, rechtsbasierender Ansatz
(Menschenrechte)

« Ursache fur Exklusion:
Menschenrechtsverletzungen

« Menschenrechte setzen Nichtbehinderung nicht
Voraus
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4. Bedeutung fur die Rehabilitation

Probleme:

* Deutschland ist ein Rehabilitatio
das auf dem medizinischen Moo

nsland,
ell basiert

* Rehabilitationswissenschaft & -

oraxis

perpetuieren das medizinische Modell

* Regulare Konzepte der Teilhabe,
Integration und Selbstbestimmung sind

nicht oder falsch entwickelt
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Vorführender
Präsentationsnotizen
Das lässt sich nicht nur an der Geschichte der Rehabilitation festmachen, die als reine medizinische Disziplin begann, sondern wir haben auch heute noch eine eindeutige Dominanz der medizinischen Sichtweise in der Rehabilitation. R findet überwiegend als stationäre und damit separate Maßnahme statt. Behinderte Menschen in Deutschland kommen in den Genuss der weltweit best entwickelten Rehabilitation, aber eben um den Preis der Aussonderung. Das haben wir gestern in den verschiedenen AG immer wieder gehört. Auch die schönen Formulierungen im SGB IX und die vielen vielen Modellprojekte haben daran bisher nichts grundlegend geändert.
Perpetuieren: Indem an dem traditionellen und gegliederten System der Reha in D festgehalten wird, wird das med. Modell von B perpetuiert. Indem teure und technisch gut ausgestattete Sonderbildungsstätten  gebaut und erhalten wurden, wurde auch entschieden, dass sich der allgemeine Ausbildungsmarkt nicht öffnen muss. Indem eine Sonderwissenschaft und Sonderprofessionen für die Rehabilitation Behinderte reklamiert wurde und wird, wird zugleich eine Aussage darüber getroffen, dass sich die mainstream Wissenschaften dem Thema nicht widmen müssen oder gar dürfen. Umgekehrt gilt aber auch: indem sich die Sonderwissenschaften der Rehabilitation und Pädagogik auf die Erforschung ausgesonderter bzw. institutionalisierter behinderter Menschen konzentrierten, verengte sich die eigene Vision von möglicher Integration oder Inklusion. Und so ergibt sich was man den segregierenden Teufelskreis nennen könnte: das sich immer wieder selbst herstellende System der Aussonderung in der Rehabilitation.
Hiervon gibt es selbstverständlich Ausnahmen. Die vehement umkämpfte deutsche Integrationspädagogik ist eine Ausnahme, die zahlreichen gemeindenahen Modellprojekte in der beruflichen Reha sind andere.
Aber es geht mir hier um die Überzeichnung des großen Ganzen: Und dieses ist eben doch sehr dem medizinischen  Modell verhaftet, trotz aller Bekenntnisse zu Teilhabe, Integration und Selbstbestimmung. Deren regulären Konzepte sind nicht oder falsch entwickelt. Beispielsweise fällt es mir immer wieder schwer im Ausland zu erklären, dass Sonderschule und Werkstatt in Deutschland über eine Leistung der „integration assistance“ (Eingliederungshilfe) finanziert wird.
Auch wo Selbstbestimmung drauf steht ist nicht immer Selbstbestimmung drin. Es gehört neuerdings zum guten Ton einer Behinderteneinrichtung, das Selbstbestimmungsrecht ihrer Bewohner zu fördern. Aber wenn sich diese darin erschöpft, mittags das Menü in der Cafeteria selbst auszuwählen, ist das noch weit entfernt von dem, was selbstbestimmt leben bedeutet. 

Die Folge ist dass … 
Sie werden zum Teil des Problems, wenn sie sich nicht grundlegend ändern.



Losung

« Menschenrechtliches
Modell in der
deutschen
Rehabilitation
verankern

« Change Management
In der Rehabilitation

« Rehabilitation als
Diversity
Management
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Evangelische

Fachhochschule

Rheinland-Westfalen-Lippe =
in Bochum 6 Faz It

University of Applied Sciences

UNIVERSITY of the
WESTERN CAPE

* Die BRK = Paradigmenwechsel vom
medizinischen zum menschenrechtlichen
Modell von Behinderung

* Behindertenrecht wurde weiterentwickelt

« Vielfaltige (rechtliche) Umsetzungsschritte
erforderlich

* Menschenrechtliches Modell muss In der
deutschen Rehabilitation verankert werden
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